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BUNDESMlftlISTERIUM FÜR WISSENSCHAFr, FORSCHUNG UND KUNST 

GZ 10.001/172-Pr/lc/95 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Dr. Heinz FISCHER 
Parlament 
1017 Wien 

XOCGP ... NR 
;f23~ IAB 

1995 -·07- 3 1 

• A.rO~ IJ 

Wien, 31.Juli 1995 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1509/J-NR/95, 

betreffend Sonderverträge im Bundesdienst, die der Abgeordnete 

Dr. Jörg HAIDER und Kollegen am 23. Juni 1995 an mich gerichtet 

haben, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

1. Wieviele Sonderverträge bestanden in Ihrem Ressort zum 
Stichtag 1. Juni 1995? 

Antwort: 

Im Bereiche des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung 

und Kunst bestanden zum Stichtag 1. Juni 1995 401 Sonderver­

träge. 

2. Mit welchen Mitarbeitern Ihres BUros sowie der BUros allen­
falls zugeordneter Bundesminister (Frauenministerin) oder 
Staatssekretäre bestanden zum genannten Stichtag Sonderver­
trl1ge? 

Antwort: 

Mit zwei Bediensteten des Büros bestanden zum 1. Juni 1995 

Sonderverträge. Ein Sondervertrag lief mit 30. Juni 1995 aus. 

Die Namensnennung muß im Hinblick auf den Datenschutz unter­

bleiben. 

3. Wie lauten die o.üt diesen Mitarbeitern geschlossenen besol­
dungsrechtlichen Vereinbarungen im einzelnen und 
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4. Welches Oberstundenausmaß liegt den einzelnen Sondervertr§­
gen zugrunde und wie hoch ist der Anteil der Uberstundenver­

gütung sm Gesamtentgelt? 

Antwort: 

Eine detaillierte Antwort kann aus datenschutzrechtlichen 

Gründen nicht erfolgen. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß 

das Entgelt nur um 25 % höher liegt als die in Frage kommenden 

Bezüge bei Vertragsbediensteten. Überdies entfallen die sonst 

vorgesehenen, zweijährigen Vorrückungen. Überstunden werden ge­

sondert abgegolten. 

5. Welche Erw§gungen waren für den Abschluß der einzelnen Son­
dervertr§ge maßgebend? 

6. Sind Sie der Auffassung, daß die besoldungsm&ßigen Auswir­

kungen der Sondervertr§ge in jedem Fall gerechtfertigt sind? 

Wenn ja, warum? 

Antwort: 

Für den Abschluß der Sonderverträge war der Umstand maßgeblich, 

daß besonders qualifizierte Mitarbeiter für bestimmte Aufgaben­

bereiche mi t hoher Vel."antwortung gewonnen werden mußten. Dies 

wäre aufgrund der al.lgemeinen Gehal tsansätze nach dem Vel."trags­

bedienstetengesetz, BGB1.Nr. 86/1948, in der geltenden Fassung, 

nicht möglich. Die Sonderverträge wurden mit Zustinunung des 

Bundeskanzleramtes und des Bundesministeriums für Finanzen ab­

geschlossen. Hiebei wurde die Angemessenheit der zu bezahlenden 

Entgelte eingehend überprüft und die Entgelte der Höhe und son­

stigen Bedingungen nach jenen Entgelten angeglichen, welche in 

der Privatwirtschaft für vergleichbare Aufgaben und Positionen 

bezahlt werden. 

7. Mit welchen Sektionsleitern Ihres Ressorts bestanden zum 
genannten Stichtag Sondervertr§ge? 

8. Wie lauten die mit den Sektionsleitern abgeschlossenen 

besoldungsrechtlichen Vereinbarungen im einzelnen und 
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9. Welches Uberstund~nausmaß liegt den einzelnen Sondervertrß­
gen zugrunde und wie hoch ist der Anteil der Uberstunden­

vergütung am Gesamtentgelt? 

10. Welche ErwHgungen waren für den Abschluß der einzelnen 

SondervertrHge ~ßgebend? 

11. Sind Sie der Auffassung, daß die besoldungsmHßigen Auswir­
kungen der Sondervertrßge in jedem Fall gerechtfertigt 
sind? 
Wenn ja, warum? 

Antwort: 

Mit Sektionsleitern bestanden zum genannten Stichtag keine 

Sonderverträge. 

12. Mit welchen Gruppenleitern Ihres Ressorts bestanden zum 
genannten Stichtag SondervertrHge? 

13. Wiel lauten die mit den Gruppenleitern abgeschlossenen 

besoldungsrechtlichen Vereinbarungen im einzelnen und 

14. Welches Uberstundenausmaß liegt den einzelnen Sondervertrß­

gen zugrunde und wie hoch ist der Anteil der Uberstunden­
vergütung am Gesamtentgelt? 

15. Welche Erwßgungen waren für den Abschluß der einzelnen 
Sondervertrßge maßgebend? 

16. Sind Sie der Auffassung, daß die besoldungsmHßigen Auswi~ 
kungen der SondervertrHge in jedem Fall gerechtfertigt? 

Antwort: 

Mit Gruppenleitern bestanden zum genannten Stichtag keine Son­

derverträge. 
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1 7. Mi t welchen Abteilungslei tern Ihres Ressorts bestanden zum 

genannten Stichtag SondervertrHge? 

18. Wie lauten die ~t den Abteilungsleitern abgeschlossenen 
besoldungsrechtlichen Vereinbarungen im einzelnen und 

19. Welches Oberstundenausmaß liegt den einzelnen SondervertrH­
gen zugrunde und wie hoch ist der Anteil der auf die Ober­
stundenvergütung entfallende Anteil am Gesamtentgelt? 

20. Welche ExwHgungen waren für den Abschluß der einzelnen 

SondervertrHge maßgebend? 

21. Sind Sie der Auffassung, daß die besoldungsm8ßigen Auswi~ 
kungen der SondervertrHge in jedem Fall gerechtfertigt 

sind? 

Wenn ja, warum? 

Antwort: 

Mit Abteilungsleitern bestanden zum genannten Stichtag keine 

Sonderverträge. 

22. ~t welchen sonstigen Bediensteten Ihres Ressorts bestanden 
zum genannten Stichtag SondervertrHge? 

Antwort: 

Die Gesamtzahl jener sonstigen Bediensteten des Bundesministe­

riums für Wissenschaft, Forschung und Kunst, mit welchem zum 
Stichtag Sonderverträge bestanden, beträgt 399. 

23. Wie lauten die mit diesen Bediensteten abgeschlossenen 
besoldungsrechtlichen Vereinbarungen im einzelnen und 

24. Welches Oberstundausmaß liegt den einzelnen Sondervertr§gen 
zugrunde und wie hoch ist der Anteil der Oberstundenvergü­

tung am Gesamtentgelt? 
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Antwort: 
Eine Beantwortung ist aus Gründen des Datenschutzes nicht mög­

lich. 

25. Welche Brw8gungen waren für den Abschluß der einzelnen 

Sondervertr8ge maßgebend? 

26. Sind Sie der Auffassung, daß die besoldungsm8ßigen Auswir­
kungen der Sondervertr8ge in jedem Fall gerechtfertigt 

sind? 
Wenn ja, warum? 

Antwort: 
Auf die ho. Ausführungen zu den Ziffern 5 und 6 wird verwiesen. 

27. Weshalb konnten die seit vielen Jahren im EDV-Bereich be­

stehenden Sondervertr8ge nicht durch Regelungen innerhalb 

des regu18ren Dienstrechte ersetzt werden? 

Antwort: 
Bezüglich einer neuen gesetzlichen Regelung des Dienstrechts 
der EDV-Bediensteten wird auf die Stellungnahme des für Fragen 
des Dienstrechts zuständigen Bundeskanzleramtes verwiesen. 

28. Wieviele Arbei tsleihvertr8ge bestanden in Ihrem Ressort zum 
Stichtag 1. Juni 1995. 

Antwort: 

Zum Stichtag 1. Juni 1995 bestand in meinem Ressort 1 Arbeits­
leihvertrag. 

29. Welche Bediensteten betrafen diese VertrlJ.ge und mit welchen 
Institutionen wurden sie abgeschlossen? 

30. Wie lauten diese Vereinbarungen im einzelnen, welches Ober­
stundenausmaß liegt den einzelnen Vertr8gen zugrunde und 

wie hoch ist der Anteil der OberstundenvergUtung am Gesamt­
entgelt? 

1239/AB XIX. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 5 von 7

www.parlament.gv.at



-6-

Antwort: 

Eine Beantwortung ist aus Gründen des Datenschutzes ausge­
schlossen. 

31. Welche Exw§gungen waren für den Abschluß der einzelnen 

Arbeitsleihvertr§ge maßgebend? 

32. Sind Sie der Auffassung, daß die besoldungsm§ßigen Auswir­

kungen der Arbeitsleihvertr§ge in jedem Fall gerechtfertigt 
sind? 

Antwort: 

Auf die ho. Stellungnahme zu Frage 5 und 6 wird verwiesen. 

33. Wie hoch wird der zus§tzliche Personalaufwand sein, der 

sich auf Grund der Sondervertr§ge für das Jahr 1995 voraus­

sichtlich ergeben wird? 

Antwort: 

Der zusätzliche Personalaufwand, der sich aufgrund der Sonder­

verträge für das Jahr 1995 voraussichtlich ergeben wird, setzt 

die Durchrechnung der Jahresgehaltssummen sämtlicher derzeit 

bestehender Sonderverträge voraus. Dieser Summe wäre eine 

fiktive Summe des voraussichtlichen Personalaufwandes im Rech­
nungsjahr 1995 gegenüberzustellen; sodann wäre die Differenz 

(zusätzlicher Personalaufwand) zu ermitteln. Die Berechnung 

erfordert einen sehr hohen Arbeitsaufwand und bringt gleich­

zeitig ein sehr ungenaues Ergebnis, sodaß aus verwaltungsökono­

mischen Gründen von der Berechnung Abstand genommen wird. 

34. Wie hoch wird der finanzielle Aufwand sein, der sich auf 

Grund der Arbeitsleihvertr§ge für das Jahr 1995 voraus­

sichtlich ergeben wird? 

Antwort: 

Der finanzielle Aufwand, der sich aufgrund der Arbeitsleihver­

träge tür das Jahr 1995 voraussichtlich ergeben wird, beträgt 
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ca. S 1,6 Millionen. Es handelt sich hiebei um eine Gehaltsre­

fundierung des Grundgehalts samt Sonderzahlungen, Überstunden­

abgeltung, Lohnnebenkosten (Arbeitgeberbeiträge etc.) inklusive 

der versicherungsmathematisch berechneten Abgeltung der Dotie­

rung der Abfertigungsrücklage, zuzüglich der Umsatzsteuer. 

35. Werden Sie die bisherige Obung beim Abschluß von Sonderver­
tr§gen beibehalten? 
Wenn ja, auf Grund welcher Erw§gungen? 

Antwort: 

Die bisherige Übung beim Abschluß von Sonderverträgen ist an 

ein Zustimmungsverfahren des Bundeskanzleramtes und des Bundes­

ministeriums für Finanzen gebunden, bei welchem das Erfordernis 

des Abschlusses eines Sondervertrages im Einzelfall und die 

entsprechenden Entgeltsmodifikationen einer genauen Überprüfung 

unterzogen werden. Da sich die Übung bewährt hat, besteht kein 

Anlaß, ein anderes System anzustreben. 
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